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Unternehmens- und Vermögensnachfolge 

Oktober 2015 

 

Nachfolgeplanung nach den ersten Sitzungen im Gesetzgebungsverfahren zur Anpassung des 

Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachdem der RKP-IMPULS im Juni zur Verschärfung der bisherigen 

Betriebsvermögensvergünstigungsregelungen für die Nachfolge von steuerlichem Betriebsvermögen 

berichtete, geht es nun mit diesem Thema in die �ÄSchlussphase�³. Mit dem am 24./25. September 2015 

begonnenen Gesetzgebungsverfahren in Bundestag und Bundesrat, ist nach dem bisher bekannten 

Gesetzgebungsverlauf sogar eine Veröffentlichung des Gesetzes im Bundesgesetzblatt und damit ein 

I nkraf tt reten des Gesetzes Anfang Dezember 2015 möglich.  

 

In der hier beigefügten Anlage geben wir einen kurzen Überblick über die anstehenden Regelungen, die in 

jedem Fall zu einer Einschränkung der Betriebsvermögensvergünstigungen bei Schenkungen und Erbfällen 

von Betriebsvermögen führen. Wer ohnehin überlegt, die vorweggenommene Erbfolge von steuerlichem 

Betriebsvermögen/Unternehmensvermögen vorzunehmen und noch von den aktuellen Vergünstigungen 

des Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes profitieren möchte, sollte zeitnah in die Phase der 

Umsetzung eintreten. Denn auch wenn es in der Praxis häufig der Schenkungsvertrag ist, der mit dem 

Datum der Unterzeichnung als maßgebender Schenkungszeitpunkt den Tag der Entstehung der 

Schenkungsteuer bezeichnet, sagt das Gesetz dazu etwas anderes. Danach kommt es auf den Zeitpunkt der 

�ÄAusführung�³ der Schenkung an und dieser kann bei der Schenkung von Grundstücken, Anteilen an 

Personen- oder Kapitalgesellschaften und/oder genehmigungspflichtigen oder bedingten 

Übertragungsgeschäften von dem Tag der Unterzeichnung des Schenkungsvertrages deutlich abweichen.  
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Für ergänzende Rückfragen mit Blick auf die für Sie konkreten Auswirkungen des Gesetzesentwurfes zur 

Anpassung des Erbschafts- und Schenkungssteuerrechts stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Wolfgang Käuffer  
Rechtsanwalt 

Fachanwalt für Steuerrecht 

 










